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Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
 

Gesetz zur Stärkung von 
Wohnquartieren durch 
private Initiativen  
 
 
Vom 20. November 2007 
 

 
§ 1 Grundsatz 

Mit diesem Gesetz wird angestrebt, in 

räumlich abgrenzbaren Wohnquartieren 

die Wohn- und Lebensqualität zu stärken 

und zu verbessern um damit eine Stabili-

sierung und Steigerung der Attraktivität 

der Quartiere zu erreichen. Zu diesem 

Zweck wird die Möglichkeit geschaffen, 

auf Antrag des Aufgabenträgers Bereiche 

zur Stärkung der Wohn- und Lebensquali-

tät in Wohnquartieren (Innovationsquartie-

re) festzulegen, in denen in eigener Or-

ganisation und Finanzverantwortung 

Maßnahmen zur Verbesserung der 

Wohn- und Lebensqualität ergriffen wer-

den können. 

 

§ 2 Ziele und Aufgaben 

(1) Ziel der Schaffung eines Innovations-

quartiers ist es, die Attraktivität eines 

Wohnquartiers für Bewohner und Besu-

cher zu erhöhen, um die jeweiligen 

Wohnquartiere zu stärken. 

(2) Aufgabe eines Innovationsquartiers ist 

es, Maßnahmen selbst zu ergreifen oder 

 

 

anzuregen, die geeignet sind, die in Ab-

satz 1 genannten Ziele zu verwirklichen. 

Hierzu können insbesondere 

1. Handlungskonzepte für die Entwick-

lung des Quartiers ausgearbeitet, 

2. Dienstleistungen erbracht, 

3. in Abstimmung mit den jeweiligen Be-

rechtigten Maßnahmen des Maßnah-

men- und  Finanzierungskonzeptes 

gemäß Absatz 3 finanziert und durch-

geführt, 

4. Grundstücke bewirtschaftet, 

5. gemeinschaftliche Werbemaßnahmen 

durchgeführt, 

6. Veranstaltungen organisiert, 

7. mit öffentlichen Stellen beziehungs-

weise mit ansässigen Eigentümern 

Vereinbarungen über die Durchführung 

von Maßnahmen getroffen und 

8. Stellungnahmen in förmlichen oder 

nicht förmlichen Anhörungsverfahren 

abgegeben werden. 

Die finanzielle oder tatsächliche Beteili-

gung an Maßnahmen, die Dritte freiwillig 

oder auf Grund einer rechtlichen Ver-
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pflichtung durchführen, ist zulässig, so-

weit diese Beteiligung erforderlich ist, um 

eine qualitativ bessere, umfangreichere 

oder frühere Durchführung der Maßnah-

me zu bewirken. 

(3) Die konkreten Ziele und Maßnahmen 

werden für jedes Innovationsquartier in 

einem Maßnahmen- und Finanzierungs-

konzept festgelegt. 

(4) Soll das Innovationsquartier der Er-

stellung oder der vollständigen oder teil-

weisen Finanzierung einer Lärmschutzan-

lage dienen, sind daneben keine anderen 

Maßnahmen zulässig. 

 

§ 3 Einrichtung 

(1) Der Senat wird ermächtigt, auf Antrag 

eines Aufgabenträgers durch Rechtsver-

ordnung Innovationsquartiere einzurich-

ten, wenn der Aufgabenträger sich in ei-

nem öffentlich-rechtlichen Vertrag ver-

pflichtet hat, die sich aus diesem Gesetz 

und dem Maßnahmen- und Finanzie-

rungskonzept ergebenden Verpflichtun-

gen, Ziele und Aufgaben umzusetzen.  

(2) In der Rechtsverordnung sind neben 

der Gebietsabgrenzung die Ziele und 

Maßnahmen des Innovationsquartiers 

(§ 2), der Aufgabenträger (§ 4) und der 

Hebesatz (§ 7 Absatz 1, § 8 Absatz 4) 

festzulegen.  

 

§ 4 Aufgabenträger 

(1) Ein Innovationsquartier hat keine ei-

gene Rechtspersönlichkeit. Seine Aufga-

ben werden von einem Aufgabenträger 

wahrgenommen. Aufgabenträger kann 

jede Person sein, die sich freiwillig der 

Aufsicht durch die Hamburgische Woh-

nungsbaukreditanstalt nach § 6 Absatz 3 

unterwirft. 

(2) Der Aufgabenträger muss finanziell 

ausreichend leistungsfähig sein, um unter 

Berücksichtigung der nach den Vorschrif-

ten dieses Gesetzes zu erwartenden Ein-

nahmen seine Aufgaben ordnungsgemäß 

erfüllen zu können, und seine steuerliche 

Zuverlässigkeit durch eine Unbedenklich-

keitsbescheinigung des Betriebsstättenfi-

nanzamtes darlegen. 

(3) Der Aufgabenträger kann die Wahr-

nehmung seiner Aufgaben Dritten über-

tragen.  

 

§ 5 Antragstellung 

(1) Zur Antragstellung nach § 3 ist ein 

Aufgabenträger berechtigt, wenn er die 

Zustimmung der Eigentümer von einem 

Drittel der Anzahl der im Innovationsquar-

tier belegenen Grundstücke nachweisen 

kann, deren vom Innovationsquartier er-

fasste Fläche zugleich mindestens ein 

Drittel der Gesamtgrundstücksfläche be-

trägt. 

(2) Grundstücke im Sinne des Gesetzes 

sind alle im Grundbuch verzeichneten 

Flächen mit Ausnahme der öffentlichen 

Verkehrs-, Gewässer- und Grünflächen. 

Grundstückseigentümer im Sinne dieses 

Gesetzes sind die Erbbauberechtigten, 

soweit das Grundstück mit einem Erbbau-

recht belastet ist. 

(3) Der Antrag ist schriftlich bei der Auf-

sichtsbehörde einzureichen. Mit der An-

tragstellung sind neben einer Darstellung 

der Gebietsabgrenzung das Maßnahmen- 
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und Finanzierungskonzept für die geplan-

te Geltungsdauer sowie die voraussichtli-

che Höhe des Hebesatzes nach § 7 Ab-

satz 1 oder § 8 Absatz 4 vorzulegen. Die 

Antragsunterlagen sind vom Aufgaben-

träger zugleich im Internet allgemein zu-

gänglich zu machen. 

(4) Ein nach Absatz 1 zur Antragstellung 

berechtigter Aufgabenträger hat Anspruch 

darauf, dass ihm von dem für die Ein-

heitswertfeststellung zuständigen Finanz-

amt die Gesamthöhe der für die im vorge-

sehenen Bereich belegenen Grundstücke 

zuletzt für steuerliche Zwecke festgestell-

ten Einheitswerte und von der Aufsichts-

behörde die bekannten Anschriften der 

Grundstückseigentümer mitgeteilt wer-

den. Der Aufgabenträger darf die ihm 

bekannt gemachten Daten nur für Zwecke 

dieses Gesetzes verwenden und stellt 

sicher, dass eine zweckwidrige Verwen-

dung ausgeschlossen ist. Die Daten sind 

zu vernichten, sobald sie für die Zwecke 

dieses Gesetzes nicht mehr benötigt wer-

den. 

(5) Der Antrag auf Einrichtung eines Inno-

vationsquartiers wird von der Aufsichts-

behörde abgelehnt, wenn der Aufgaben-

träger die an ihn gestellten Anforderun-

gen nicht erfüllt, das Maßnahmen- und 

Finanzierungskonzept nicht mit den städ-

tebaulichen Zielen der Freien und Hanse-

stadt Hamburg abgestimmt oder zur Ver-

wirklichung der Grundsätze nach § 1 und 

der Zielsetzung nach § 2 nicht geeignet 

ist, öffentliche Belange beeinträchtigen 

oder Rechte Dritter verletzen oder die 

Abgabenpflichtigen unverhältnismäßig 

belasten würde. 

(6) Wird der Antrag nicht nach Absatz 5 

abgelehnt, legt die Aufsichtsbehörde die 

vollständigen Antragsunterlagen auf die 

Dauer eines Monats öffentlich aus. Ort 

und Dauer der Auslegung sowie die Inter-

netadresse nach Absatz 3 Satz 2 sind 

mindestens eine Woche vorher öffentlich 

bekannt zu machen. In der Bekanntma-

chung ist darauf hinzuweisen, dass wäh-

rend der Auslegungszeit Anregungen 

vorgebracht werden können und die Ei-

gentümer der im Innovationsquartier be-

legenen Grundstücke das Recht haben, 

der Einrichtung des Innovationsquartiers 

zu widersprechen. Die Grundstückseigen-

tümer, deren Person und Anschrift der 

Aufsichtsbehörde bekannt sind, und die 

betroffenen Träger öffentlicher Belange, 

sollen vom Aufgabenträger von der Aus-

legung benachrichtigt werden. Die be-

kannten Namen und Anschriften werden 

dem Aufgabenträger zu diesem Zweck 

von der Aufsichtsbehörde bekannt gege-

ben. Die Aufsichtsbehörde kann einen 

Erörterungstermin unter Beteiligung der 

betroffenen Eigentümer und derer, die 

Stellungnahmen abgegeben haben, 

durchführen. 

(7) Ändert der Aufgabenträger nach der 

öffentlichen Auslegung wesentliche Be-

standteile des Maßnahmen- und Finan-

zierungskonzeptes, wird das Anhörverfah-

ren gemäß Absatz 6 wiederholt. 

(8) Widersprechen die Eigentümer von 

mehr als einem Drittel der im Innovati-

onsquartier belegenen Grundstücke oder 



 

 

 Seite  4 

von mehr als einem Drittel der im Innova-

tionsquartier belegenen Grundstücksflä-

chen der Einrichtung eines Innovations-

quartiers und werden diese Einsprüche im 

Rahmen des Anhörverfahrens nicht zu-

rückgenommen oder auf andere Weise 

erledigt, ist der Antrag von der Aufsichts-

behörde abzulehnen. 

 

§ 6 Umsetzung und Überwachung 

(1) Der Aufgabenträger setzt das Maß-

nahmen- und Finanzierungskonzept um. 

Hierzu stellt er im dritten Quartal jedes 

Kalenderjahres einen Maßnahmen- und 

Wirtschaftsplan für das Folgejahr auf, den 

er der Aufsichtsbehörde vorlegt und unter 

einer mindestens den Beitragspflichtigen 

zugänglichen Internetadresse bekannt 

macht. Bei der Aufstellung des Plans sind 

die im Innovationsquartier betroffenen 

Grundstückseigentümer, Bewohner und 

Gewerbebetreibenden in geeigneter Wei-

se zu beteiligen. 

(2) Weicht ein Maßnahmen- und Wirt-

schaftsplan von den Vorgaben des mit 

der Antragstellung bekannt gemachten 

Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts 

nicht nur unerheblich ab, ist in der Be-

kanntmachung darauf hinzuweisen, dass 

die beitragspflichtigen Grundstückseigen-

tümer berechtigt sind, diesem Plan inner-

halb eines Monats nach Bekanntgabe zu 

widersprechen. Widersprechen die Eigen-

tümer von mehr als einem Drittel der im 

Innovationsquartier belegenen Grundstü-

cke oder von mehr als einem Drittel der 

im Innovationsquartier belegenen Grund-

stücksflächen oder versagt der Senat 

seine Zustimmung zur Abweichung, ist 

der Maßnahmen- und Wirtschaftsplan an 

das Maßnahmen- und Finanzierungskon-

zept anzupassen. 

(3) Die Hamburgische Wohnungsbaukre-

ditanstalt überwacht die ordnungsgemäße 

Geschäftsführung des Aufgabenträgers. 

Hilft der Aufgabenträger begründeten 

Beanstandungen nicht ab, kann die Auf-

sichtsbehörde auf Antrag der Hamburgi-

schen Wohnungsbaukreditanstalt den 

Aufgabenträger abberufen und den öffent-

lich-rechtlichen Vertrag kündigen. Für die 

Bestellung eines neuen Aufgabenträgers 

gelten die Vorschriften des § 5 Absätze 1, 

6 und 8 entsprechend mit der Maßgabe, 

dass die Auslegungsfrist auf zwei Wo-

chen begrenzt wird. Der abberufene Auf-

gabenträger überträgt die bei ihm vorhan-

denen Mittel und Daten des Innovations-

quartiers dem neuen Aufgabenträger und 

vernichtet dann unverzüglich die bei ihm 

vorhandenen personenbezogenen Daten, 

soweit er nicht zur Aufbewahrung ver-

pflichtet ist. 

 

§ 7 Abgabenerhebung 

(1) Zum Ausgleich des Vorteils, der durch 

die Einrichtung und die Maßnahmen des 

Innovationsquartiers entsteht, werden von 

der Erhebungsbehörde Abgaben bei den 

Grundstückseigentümern der im Innovati-

onsquartier belegenen Grundstücke er-

hoben, durch die der entstehende Auf-

wand einschließlich eines angemessenen 

Gewinns für den Aufgabenträger gedeckt 

wird. Die Höhe der Abgabe errechnet sich 

als Produkt aus dem Hebesatz und dem 
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nach den Vorschriften des Bewertungs-

gesetzes in der Fassung vom 1. Februar 

1991 (BGBl. I S. 231), zuletzt geändert 

am 13. Dezeber 2006 (BGBl. I S. 2878, 

2909), zuletzt festgestellten Einheitswert 

des jeweiligen Grundstücks, soweit in § 8 

nichts anderes bestimmt ist. Der Hebe-

satz entspricht dem Quotienten aus dem 

nach Satz 1 berücksichtigungsfähigen 

Aufwand und der Summe der Einheits-

werte der die Beitragspflicht begründen-

den Grundstücke, darf jedoch 0,10 nicht 

überschreiten. Das für die Einheitswert-

feststellung zuständige Finanzamt über-

mittelt der Erhebungsbehörde die für die 

Abgabenerhebung erforderlichen Daten. 

(2) Soweit für ein Grundstück der Ein-

heitswert nicht festgestellt ist, ist der Be-

rechnung der Abgabenhöhe nach Absatz 

1 statt des Einheitswertes das Produkt 

aus dem Mittelwert der im Innovations-

quartier je Quadratmeter Grundstücksflä-

che der veranlagten Grundstücke festge-

stellten Einheitswerte und der Fläche des 

jeweiligen Grundstücks zugrunde zu le-

gen. 

(3) Gehört ein Grundstück zu mehreren 

Innovationsquartieren oder liegt ein 

Grundstück nur mit einem Teil innerhalb 

eines Innovationsquartiers, besteht die 

Abgabenpflicht in jedem Innovationsquar-

tier nur in der dem jeweiligen Grund-

stücksanteil entsprechenden Höhe. 

(4) Die Erhebungsbehörde kann Grund-

stückseigentümer von der Abgabenpflicht 

befreien, wenn eine bauliche Nutzung des 

Grundstücks nicht oder nur zu Zwecken 

des Gemeinbedarfs möglich ist, oder so-

weit die Heranziehung zu den Abgaben 

vor dem Hintergrund der tatsächlichen 

Grundstücksnutzung eine unverhältnis-

mäßige Härte begründen würde. 

(5) Die Abgabe wird für die Dauer der 

Einrichtung des Innovationsquartiers fest-

gesetzt und in auf jeweils ein Jahr bezo-

genen Teilbeträgen zu Beginn jedes Ab-

rechnungsjahres fällig. 

(6) Abgabenpflichtig ist derjenige, der im 

Zeitpunkt der Bekanntgabe des Abga-

benbescheides Eigentümer des Grund-

stücks ist. Ist das Grundstück mit einem 

Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbau-

berechtigte anstelle des Eigentümers ab-

gabenpflichtig. Mehrere Abgabenpflichtige 

haften als Gesamtschuldner; bei Woh-

nungs- und Teileigentum sind die einzel-

nen Wohnungs- und Teileigentümer nur 

entsprechend ihrem Miteigentumsanteil 

abgabenpflichtig. 

(7) Die Abgaben nach Absatz 1 und die 

sich darauf beziehenden Zinsen und Aus-

lagen ruhen als öffentliche Last auf im 

Innovationsquartier belegenen Grundstü-

cken und, solange das Grundstück mit 

einem Erbbaurecht belastet ist, auf die-

sem.  

 

§ 8 Lärmschutzanlagen 

(1) Bestehen die Maßnahmen des Inno-

vationsquartiers in der Erstellung oder der 

vollständigen oder teilweisen Finanzie-

rung einer Lärmschutzanlage, gelten für 

die Abgabe anstelle von § 7 Absatz 1 

Sätze 2 bis 3 die nachfolgenden Vor-

schriften. 
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(2) Zur Zahlung der Abgabe sind die Ei-

gentümer der Grundstücke verpflichtet, 

auf denen Aufenthaltsräume für Men-

schen errichtet oder zulässig sind und bei 

denen am Bemessungspunkt eine Lärm-

minderung von mindestens 2 dB(A) zu 

erwarten ist. Der Bemessungspunkt liegt 

in einer Höhe von 4 m über Geländeni-

veau an derjenigen Stelle des Grund-

stücks, die mit Aufenthaltsräumen bebaut 

oder bebaubar ist und den geringsten 

Abstand zur Lärmschutzanlage hat. 

(3) Die Höhe der Abgabe errechnet sich 

als Produkt aus Lärmschutzfaktor und 

Hebesatz. Der Lärmschutzfaktor ist das 

Produkt aus dem Einheitswert des 

Grundstücks und der Lärmschutzzahl. Die 

Lärmschutzzahl beträgt für eine erwartete 

Lärmminderung am Immissionspunkt  

weniger als 3 dB(A)    1/3, 

3dB(A) bis unter 4 dB(A) 2/3, 

4 dB(A) und darüber  1. 

(4) Der Hebesatz entspricht dem Quotien-

ten aus dem nach Absatz 1 berücksichti-

gungsfähigen Aufwand und der Summe 

der für die die Beitragspflicht begründen-

den Grundstücke ermittelten Lärmschutz-

faktoren, darf jedoch 0,75 nicht über-

schreiten. 

(5) Die Lärmminderung errechnet sich bei 

von Verkehrsanlagen ausgehendem Lärm 

nach den Vorschriften der Verkehrslärm-

schutzverordnung vom 12. Juni 1990 

(BGBl. I S. 1036), geändert am 19. Sep-

tember 2006 (BGBl. I S. 2146), und bei 

sonstigen Anlagen nach den Bestimmun-

gen der Technischen Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm (TA-Lärm) vom 26. 

August 1998 (Gemeinsames Ministerial-

blatt S. 503). 

(6) Weist der Eigentümer nach, dass die 

erwartete Schutzwirkung der Lärmschutz-

anlage auf Grund der besonderen Lage 

oder Höhe der auf seinem Grundstück 

vorhandenen oder zulässigen Gebäude 

vor mehr als der Hälfte der zulässigen 

oder tatsächlich errichteten, lärmbetroffe-

nen schutzwürdigen Räume gemäß den 

allgemein anerkannten Regeln der Tech-

nik weniger als 2 dB (A) beträgt, kann die 

Erhebungsbehörde die Lärmschutzzahl 

anpassen, wenn ansonsten eine unver-

hältnismäßige Belastung des Abgaben-

pflichtigen entstehen würde.  

 

§ 9 Mittelverwendung 

(1) Mit Ausnahme eines Pauschalbetra-

ges für den Verwaltungsaufwand, der bei 

der Freien und Hansestadt Hamburg ver-

bleibt, steht das Abgabenaufkommen 

dem jeweiligen Aufgabenträger zu. Der 

Senat wird ermächtigt, die Höhe dieses 

Pauschalbetrages durch Rechtsverord-

nung festzulegen. 

(2) Über die Höhe des Zahlungsbetrages 

wird dem Aufgabenträger ein Leistungs-

bescheid erteilt. Der Leistungsbescheid 

kann mit Nebenbestimmungen versehen 

werden, durch die die zweckentsprechen-

de Verwendung sichergestellt wird. 

(3) Der Aufgabenträger verwaltet die Ein-

nahmen aus dem Abgabenaufkommen 

getrennt von seinen eigenen Mitteln und 

verwendet sie treuhänderisch ausschließ-

lich für Zwecke des Innovationsquartiers. 

Er stellt sicher, dass die Aufrechnung mit 
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eigenen Verbindlichkeiten, die nicht aus 

seiner Tätigkeit als Aufgabenträger resul-

tieren, ausgeschlossen ist. 

(4) Nicht verwendete Mittel hat der Auf-

gabenträger nach Außerkrafttreten einer 

Verordnung nach § 3 zu erstatten. Im Fall 

der Verlängerung der Laufzeit nach § 10 

Absatz 3 sind die Mittel dem neuen Auf-

gabenträger zu übertragen. 

 

§ 10 Laufzeit 

(1) Eine Verordnung nach § 3 tritt mit dem 

Ende der in ihr vorgesehenen Laufzeit, 

spätestens jedoch fünf Jahre nach ihrer 

Verkündung außer Kraft. Soweit die Ver-

ordnung Anlagen nach § 8 Absatz 1 zum 

Gegenstand hat, kann ihre Laufzeit bis zu 

15 Jahre betragen. 

(2) Mit der Geltungsdauer der Verordnung 

endet das Recht zur Abgabenerhebung. 

(3) Die Verlängerung der Laufzeit einer 

Verordnung ist unter denselben Voraus-

setzungen wie die Neueinrichtung eines 

Innovationsquartiers möglich. 

 

§ 11 Evaluation 

Der Senat legt der Bürgerschaft vier Jah-

re nach Einrichtung des ersten Innovati-

onsbereichs einen Erfahrungsbericht vor, 

in dem auch auf die Kostenauswirkungen 

in der Verwaltung und deren Deckung 

sowie auf die Entwicklung der Mieten in 

den bestehenden Innovationsquartieren 

eingegangen wird. 

 

 


